Checkliste: Befristung in Ordnung?

	Prüfpunkt
	Ja 
	Nein

	Es ist beabsichtigt, den befristeten Arbeitsvertrag schriftlich zu schließen.
Achtung: Wird die Schriftform nicht eingehalten, ist die Befristung unwirksam und der Arbeitsvertrag gilt als unbefristet geschlossen.
	
	

	Es liegt ein sachlicher Grund vor. Folgende Möglichkeiten sind z.B. gegeben:
· Der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung besteht nur vorübergehend.
· Die Befristung erfolgt im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern.
· Der Arbeitnehmer wird zu Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt.
· Die Eigenart der Arbeitsleistung rechtfertigt die Befristung.
· Die Befristung erfolgt zur Erprobung.
· Die Befristung ist aufgrund von in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen gerechtfertigt.
· Der Arbeitnehmer wird aus Hausmitteln vergütet, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind.
· Die Befristung beruht auf einem gerichtlichen Vergleich.
	
	

	Es handelt sich um eine befristete Einstellung, für die kein sachlicher Grund vorliegt:
· Die Befristung ist auf die Dauer von höchstens 2 Jahren ausgelegt.
· Bei einer kürzeren Befristung: Sie haben nachgefragt, ob Ihr Arbeitgeber eine Verlängerung plant und bei Gelegenheit darauf hingewiesen, dass das Beschäftigungsverhältnis während einer Gesamtdauer von 2 Jahren insgesamt 3-mal verlängert werden darf. Dabei muss sich die jeweilige Verlängerung unmittelbar an die vorherige anschließen.
· Der Arbeitnehmer war in den vergangenen Jahren noch nicht oder vor sehr, sehr langer Zeit im Betrieb beschäftigt.
	
	

	Es handelt sich um eine sachgrundlose Beschäftigung eines mindestens 53 Jahre alten Arbeitnehmers:
Die Befristung eines Arbeitsvertrags bedarf auch dann keines sachlichen Grundes, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und vor der Befristung mindestens 4 Monate beschäftigungslos war. Hier gilt eine zeitliche Begrenzung von 4 Jahren.
	
	


Beantworten Sie die Fragen der jeweiligen Abschnitte mit Ja, werden Sie sich nur schwer gegen eine Befristung wehren können.


